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Nachruf 
 
Ing. Hubert Sallaberger 
1940 – 2005 
Am 1. Mai 2005 wurde Regie-
rungsrat Ing. Hubert Sallaberger 
aufgrund eines plötzlichen Herz-
versagens aus dieser Welt abbe-
rufen.  
Geboren am 16.11.1940 in Wels  
erlangte er nach Hauptschul- und 
Lehrabschluss als KFZ- Mecha-
niker – bereits im Beruf stehend 
– die Reifeprüfung an der Bun-
desgewerbeschule (HTL) für Ma-
schinenbau in Linz und war als 
fahrzeugtechnischer Sachver-
ständiger und Sachverständiger 
für die Lenkerprüfung beim Amt 
der OÖ Landesregierung ab 
1966 tätig. Später leistete er Pio-
nierarbeit als Sachverständiger 
für Straßenverkehrstechnik – ei-
nem damals neuen Fachgebiet.  
Hubert Sallaberger war, stets 
sehr engagiert, in einigen Ar-
beitsausschüssen der For-
schungsgemeinschaft Straße 
und Verkehr tätig. Er stand u.a. 
bis zuletzt, auch nach seinem 
Wechsel in den Ruhestand im 
Jahre 2002, als Konsulent der 
OÖ-Landesregierung und Mit-
glied des AA Sachverständige 
der FSV mit seinem Erfahrungs-
schatz und Fachwissen zur 
Verfügung.  
Für seine Verdienste wurde ihm 
am 18.4.2004 das Goldene Eh-
renzeichen der Republik Öster-
reich verliehen. 
Sein Erfahrungsschatz, seine 
große Hilfsbereitschaft, sein un-
ermüdliches und stets unbeug-
sam der Wahrheitsfindung die-
nendes fachliches Engagement 
sind uns ein Vermächtnis.  
Egmont FUCHS 
(AA Sachverständige) 

Tagungen / 
Veranstaltungen 

 
Informationsnachmittag zur 
RVS 8S.06.4: „Plasterdecken 
– Pflasterplattendecken“ 
Mo., 28. Nov. 2005 
Ort: FSV-Geschäftsstelle 
 
Informationsnachmittag zur 
RVS 11.06.23: „Die neuen 
Griffigkeitsanforderungen – 
ein Beitrag zur Verkehrs-
sicherheit“ 
Do., 1. Dez. 2005 
Ort: FSV-Geschäftsstelle 
 
FSV-Seminar 2005 
Zumutungen – Begegnungen 
– Innovationen 
Fr./Sa., 02. und 03. Dez. 2005 
„Seehotel Rust“, Am Seekanal  
2-4, 7071 Rust 
Veranstalter: FSV 
Organisation: Rosinak & Partner, 
Snizek + Partner 
Teilnahmegebühr: 250 € bzw. für 
Studenten 80 €  (exkl. Mwst.) 
inkl. Nächtigung und Verpflegung 
Information: Andrea Weninger 
Tel.: +43 (0)1 5440707-74 
weninger@rosinak.at 
Anmeldung: office@fsv.at,  
Fax: +43 (0)1 5041555 
 

FSV-Verkehrstag 2005 
Nachfolgend sind weitere Beiträ-
ge zu Fachvorträgen vom FSV-
Verkehrstag am 09. Juni 2005 
zusammengestellt.  
 
Andreas KROPIK 
(AG Technisches Verdingungs-
wesen) 
Werkvertragsnormen und die 
neue RVS 10.111 
(Im Rahmen des Vortrags wurde 
die neue RVS 10.111 „Besonde-
re rechtliche Vertragsbestimmun-

gen für Bauleistungen an Stra-
ßen sowie den damit im Zusam-
menhang stehenden Land-
schaftsbau“ vorgestellt – die Be-
schreibung der RVS findet sich in 
FSV-aktell, Ausgabe Juli 2005) 
Kontakt: kropik@bw-b.at 
 
Max PÖLLINGER 
(AG Steinstraßen und Steinmate-
rial) 
Bautypen für die Wildbach- 
und Lawinenverbauung 
Der Arbeitsausschuss „Gesteins-
material für Böschungs- und 
Ufersicherungen“ der Arbeits-
gruppe Steinstraßen und Stein-
material hat sich zur Aufgabe 
gestellt, die bestehende RVS 
11.785 „Böschungs-, Ufer- und 
Sohlsicherungen mit Naturstein“ 
aus 1978 zu überarbeiten und 
dem Stand der Technik anzupas-
sen. Dazu werden unter anderem 
die seit nunmehr 120 Jahren er-
richteten und bewährten Bauty-
pen der Wildbach- und Lawinen-
verbauung herangezogen. Die 

Wildbach- und Lawinenverbau-
ung plant und baut Schutzmaß-
nahmen gegen Wildbäche, Lawi-
nen und Erosion, wobei neben 
Objekten sowie deren Benützer 
und Bewohner auch Infrastruktur-
einrichtungen wie Straßen ge-
schützt werden. 
Vor allem aber sollen jene Bau-
typen herangezogen werden, wo 
Naturstein für Böschungs-, Ufer- 
und Sohlsicherungen eingesetzt 
werden. Bei der Einteilung dieser 
Maßnahmen wird grob zwischen 
Längs- und Querwerken unter-
schieden.  
Längswerke: 
Dazu werden vor allem Rauaus-
steinungen, Grobsteinschlichtun-
gen, Steinkörbe und Ufermauern 
gezählt. Teilweise können diese 
Bautypen auch mit Holz kombi-
niert werden, womit die Standfes-
tigkeit der jeweiligen Bautype er-
höht wird. Als weitere Möglichkeit 
zum Böschungsschutz soll auf 
den Einsatz von Geotextilien hin-
gewiesen werden.  
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M i t t e i l u n g e n  d e r  Ö s t e r r e i c h i s c h e n  
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t  S t r a ß e  
u n d  V e r k e h r  

Zerstörter Straßenabschnitt (oben) - Sanierung durch Steinsohl-
schwellen und beidseitige Grobsteinschlichtung (unten) 
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Querwerke: 
Je nach Bachgefälle ergeben 
sich bei den Bauwerken, die quer 
zur Bachachse verlaufen, ver-
schieden hohe Abfälle. Begin-
nend mit den Sohlgurten, die kei-
nen Abfall aufweisen, reichen die 
Bautypen von Sohlschwellen und 
Sohlrampen über Grundschwel-
len bis zu Sperren mit Abfällen 
von mehreren Metern. Innerhalb 
dieser einzelnen Gruppen finden 
wiederum verschiedene Bauma-
terialien Verwendung. Haupt-
sächlich wird auf Steine, Holz, 
Beton und Stahl zurückgegriffen. 
Aber auch autochtones Pflanzen-
material wird bei ingenieurbiolo-
gischen Maßnahmen mit den er-
wähnten Materialien kombiniert. 
Bei der Ausführung der oben er-
wähnten Bautypen soll vor allem 
auch auf ökogerechte, naturnahe 
Grundsätze zum Schutz von 
Fließgewässern bedacht genom-
men werden. Die Linienführung 
der Gerinne soll möglichst in 
freien Bögen erfolgen. Die Bach-
sohle soll möglichst offen (ohne 
Pflasterung) ausgeführt werden, 
wobei auf eine Breiten- und Tie-
fenheterogenität mit abwech-
selnden Strömungsbildern zu 
achten ist. Die Grobsteinschlich-
tungen sollen möglichst unregel-
mäßig, mit unterschiedlichen Nei-
gungen ausgeführt werden. Har-
te Bauweisen, wie Ufermauern in 
Beton, sollen weitgehend ver-
mieden werden, und vor allem ist 
auf die Durchgängigkeit des Ge-
wässerkontinuums zu achten. Es 
sollen somit bei der Planung und 
Ausführung neben dem Haupt-
ziel, dem Schutz vor Wasserge-
fahren, auch Belange des Natur-, 
Umwelt- und Landschaftsschut-
zes berücksichtigt werden. 
Kontakt:  
max.poellinger@die-wildbach.at 
 
Michael WALTER 
(AG Eisenbahnwesen – Ingeni-
eurbau) 
Die neu Arbeitsgruppe Eisen-
bahnwesen – Ingenieurbau 
Die schrittweise Errichtung eines 
europäischen Eisenbahnraums 
ohne Grenzen und die Auswei-
tung und Beschleunigung der 
Öffnung des Eisenbahnverkehrs-
markts erfordert allgemein gültige 
Regelungen der technischen und 
sicherheitsrelevanten Aspekte 
der Eisenbahn. Während das 

erste Eisenbahnpaket der Euro-
päischen Union lediglich den 
Markt des grenzüberschreiten-
den Güterverkehrs mit 15. März 
2003 geöffnet hat, erfolgt mit der 
Umsetzung des zweiten Eisen-
bahnpakets auch eine Öffnung 
des inländischen Güterverkehrs-
markts (und somit einer Öffnung 
des fast gesamten Netzes) spä-
testens bis 01.01.2007. Daher ist 
es auch in Österreich unter an-
derem erforderlich ein allgemein 
gültiges technisches Regelwerk 
zu schaffen, wobei die grundle-
genden technischen Anforderun-
gen in Verordnungen nach dem 
Eisenbahngesetz (Eisenbahnver-
ordnung etc.) und die detaillierten 
technischen Anforderungen in 
den Richtlinien und Vorschriften 
für das Eisenbahnwesen (RVE) 
und auch in ÖNORMEN etc. 
geregelt werden. Auf Basis die-
ser Entwicklung erfolgte die Ent-
scheidung, technische Richtlinien 
für das Eisenbahnwesen in der 
FSV erstellen zu lassen. 
Reform des Eisenbahnwesens 
auf Basis europäischer Ver-
kehrspolitik 
Der Eisenbahnsektor wird durch 
wirtschaftliche Hindernisse be-
einträchtigt, die einem effizienten 
Wettbewerb mit anderen Ver-
kehrsträgern im Wege stehen. 
Voraussetzung für die Errichtung 
eines Binnenmarkts für Schie-
nenverkehrsdienste und -ausrüs-
tungen ist zum einen der freie 
Zugang zur Infrastruktur, zum an-
dereren die schrittweise Anglei-
chung der technischen Systeme 
zur Sicherstellung ihrer Interope-
rabilität. Daher ist es erforderlich, 
einen einheitlichen europäischen 
Eisenbahnraum und einen voll 
funktionsfähigen Binnenmarkt für 
Schienenverkehrsdienste und -
ausrüstungen zu schaffen.  
Die Harmonisierung technischer 
und betrieblicher Spezifikationen 
des transeuropäischen Eisen-

bahnsystems ist ein Schlüssel-
element im Hinblick auf den frei-
en Verkehr von Zügen und Aus-
rüstungen im europäischen Bin-
nenmarkt. Die Interoperabilitäts-
richtlinien und europäischen 
Rechtsvorschriften über die Öff-
nung des Eisenbahnmarkts für 
einen kontrollierten Wettbewerb 
sind wichtige Faktoren, wenn es 
um die Steigerung der Produk-
tivität des Eisenbahnsektors und 
um die Verbesserung seiner 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 
anderen Verkehrsträgern geht. 
Die folgenden Richtlinien spielen 
für die Schaffung eines einheitli-
chen europäischen Eisenbahn-
systems, das ausreichend kon-
kurrenzfähig ist, um im Verkehrs-
system eines erweiterten Europa 
eine wichtige Stellung einzuneh-
men, eine entscheidende Rolle: 
- Eisenbahnpaket I – Richtlinien 

2001/12/EG, 2001/13/EG, 
2001/14/EG 

- Interoperabilität – Richtlinien 
96/48/EG, 2001/16/EG 

- Eisenbahnpaket II – Richtlinien 
2004/49/EG, 2004/50/EG, 
2004/51/EG;  
Verordnung (EG) Nr. 881/2004 

- Eisenbahnpaket III 
Neuregelung der technischen 
Vorschriften im Eisenbahn-
wesen in Österreich 
Aufgrund der Vorgaben der euro-
päischen Verkehrspolitik ist es 
erforderlich, ein allgemein gülti-
ges technisches Regelwerk für 
Österreich bereitzustellen, d.h. 
einen Übergang von den unter-
nehmensbezogenen technischen 
Richtlinien der Eisenbahnunter-
nehmen zu einem allgemein gül-
tigen technischen Regelwerk zu 
vollziehen. Daher erfolgte die 
Entscheidung des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Innovation 
und Technologie – Gruppe 
Schiene in gemeinsamen Ge-
sprächen mit der FSV, der ÖBB 
und dem Fachverband der Schie-

nenbahnen, tech-
nische Richtlinien 
für das Eisen-
bahnwesen in der 
FSV erstellen zu 
lassen. Diese 
Richtlinien und 
Vorschriften für 
das Eisenbahn-
wesen (RVE) ori-
entieren sich in 
der ersten Phase 

an den technischen Vorschriften 
der ÖBB. 
Bezüglich der Wirksamkeit der 
RVE wird das Konzept der Richt-
linien 96/48/EG und 2001/16/EG, 
die nach den Grundsätzen des 
neuen Konzepts aufgebaut sind, 
übernommen. Dies bedeutet, 
dass das EisbG und die EisbVO 
grundlegende Anforderungen 
festlegen und die Definition tech-
nischer Details den RVE und an-
deren Normen überlassen bleibt, 
welche die Erfüllung der grund-
legenden Anforderungen ermög-
lichen und deren Einhaltung auf 
freiwilliger Basis geschieht. 
Durch die Einhaltung der RVE 
entsteht die Vermutung der Ein-
haltung der Anforderungen des 
EisbG und der EisbVO. 
Zur Umsetzung der RVE wurde 
auf Basis der bestehenden AG 
Eisenbahnwesen eine neue 
Struktur Schiene in der FSV ein-
gerichtet. Im wesentlichen be-
steht diese neue Struktur neben 
der Einrichtung eines Fachbei-
rats Schiene aus drei Arbeits-
gruppen: Der AG Fahrweg, der 
AG Ingenieurbau und der AG 
Planung, Verkehr und Umwelt. 
Die AG Ingenieurbau besteht aus 
folgenden Arbeitsausschüssen: 
· Eisenbahnbrücken 
· Tunnelbau und Unterflurtras-

sen 
· Tunnelsicherheit 
· Verkehrslasten, Streckenklassi-

fizierung 
· Bauprodukte, Zulassungen 
· Geotextilien 
· Lärmschutzwände 
· Unterbaukonstruktionen 
· LB Bahnbau 
Die Konstituierung aller Arbeits-
ausschüsse inklusive der ent-
sprechenden Überlegungen für 
die Umsetzung der den Arbeits-
ausschüssen zugeordneten RVE 
ist zur Zeit im Gang. 
Als erste RVE befindet sich die 
technische Richtlinie für Eisen-
bahnbrücken, Bahnüberbrückun-
gen und verwandte Bauwerke in 
Begutachtung. Sie behandelt Si-
cherheitsmaßnahmen für Eisen-
bahnbrücken und Bahnüberbrü-
ckungen, die Berechnung von Ei-
senbahnbrücken, Überwachung 
und Instandhaltung und das ei-
senbahnrechtliche Baugenehmi-
gungsverfahren. 
Kontakt: 
michael.walter@bmvit.gv.at 

Der europäische
Eisenbahnraum
Der europäische
Eisenbahnraum
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Schriftenreihe 
Straßenforschung 

(zu beziehen in der Geschäfts-
stelle der FSV) 

Kurzberichte über neue 
Hefte 
 
Heft 548 (2005); Preis: € 24,- 
Quantitative Risikoanalyse 
für österreichische Straßen-
tunnel 
H. Knoflacher, P. Pfaffenbichler, 
H. Nussbaumer 
Vorschriften wie im Hochbau, die 
die Brandausbreitung durch bau-
liche Maßnahmen verhindern, 
würden längere Straßentunnel 
grundsätzlich ausschließen. Da-
bei kann im Hochbau, zum Un-
terschied vom Straßenverkehr, 
davon ausgegangen werden, 
dass die Objektbenutzer in der 
Regel nicht mit größeren Brand-
lasten unterwegs sind. Das spe-
zifische Risiko für Verkehrsteil-
nehmer bei Bränden in Räumen 
mit begrenztem Luftzutritt wie 
Straßentunnel war, seit es Tun-
nel im modernen Straßenverkehr 
gibt, ein wichtiges Thema für 
Straßenverwaltungen, Sicher-
heitsingenieure, Feuerwehren 
und Technologen zur Brander-
kennung und Brandbekämpfung. 
Die Summe der Einflüsse, die zur 
Brandentstehung in einem Stra-
ßentunnel führen können, ist 
ebenso vielfältig wie die unter-
schiedlichen Materialien sowie 
die Verkehrszusammensetzung 
zum Zeitpunkt der Brandentste-
hung. Man war daher vor allem 
auf Expertenmeinungen ange-
wiesen, die im Wesentlichen auf 
Einschätzungen des Risikos und 
der Folgen beruhten. Über Jahr-
zehnte bestimmte daher in erster 
Linie die Expertenmeinung die 
Planung und Ausstattung von 
Straßentunnel, die Vorstellung, 
was unter welchen Bedingungen 
passieren könne und welche 
Konsequenzen für Mensch, Ver-
kehrssystem und Verkehrsanlage 
zu erwarten wären. 
Als Ergebnis einer Jahrzehnte 
langen internationalen Arbeit der 
PIARC wurde in den 90er Jahren 
in Kooperation mit der OECD ein 
quantitatives Risikoanalysemo-
dell mit dem Ziel erstellt, Erfah-
rungen mit diesem Modell in der 
Praxis zu sammeln, es in der Fol-

ge zu verbessern oder durch ein 
weiterentwickeltes Modell zu er-
setzen. Im Auftrag des internati-
onalen Expertengremiums von 
PIARC und OECD wurde der 
Verfasser ersucht, das Manage-
ment dieses Projekts durchzu-
führen, von der Beschaffung der 
Geldmittel, der Ausschreibung 
der einzelnen Arbeitsbereiche, 
bis zum Management und Pro-
jektfertigstellung. Das QRA Mo-
dell basiert insbesondere auf den 
Erfahrungen Frankreichs, Hol-
lands und Großbritanniens, wo 
verschiedene, zum Teil verein-
fachte quantitative Risikoanaly-
sen schon längere Zeit durchge-
führt wurden.  
Das Risiko als Produkt von Un-
fallwahrscheinlichkeit und Unfall-
folgen für Tunnelbrände ist 
schwierig zu kalibrieren, weil die 
Zahl praktischer Beobachtungen 
relativ gering ist. Man ist deshalb 
auf Analogieschlüsse vergleich-
barer Ereignisse im gesamten 
Straßennetz angewiesen, um 
diese auf die spezifischen räum-
lichen Bedingungen der Tunnel-
anlagen anhand der erfassten 
und berechenbaren physikali-
schen Gesetzmäßigkeiten im 
Tunnelbereich umzulegen.  
Aus der Fülle der risikobeeinflus-
senden Faktoren müssen in ei-
nem quantitativen Risikoanalyse-
modell die wesentlichen so aus-
gewählt werden, dass sie mög-
lichst repräsentativ das Spektrum 
möglicher Ereignisse abbilden. 
Es sind dies die Straßenbenut-
zer, beschrieben durch die Ver-
kehrsmenge, darunter die Art der 
Fahrzeuge, die Betriebsbedin-
gungen im Tunnel, die zulässi-
gen Geschwindigkeiten und Kon-
trolleinrichtungen, die Infrastruk-
tur, die Ausstattung des Tunnels, 
die geometrischen Abmessun-
gen, Sicherheitseinrichtungen 
und Informationssysteme, Über-
wachungssysteme, die zeitlichen 
bzw. räumlichen Randbedingun-
gen für Feuerwehreinsätze und 
Rettungsmannschaften und An-
nahmen über das Benutzerver-
halten im Brandfall. 
Tunnel in dicht besiedelten In-
dustriegebieten waren besonders 
dann, wenn Flüsse zu unterque-
ren waren, immer Gegenstand 
besonderer Sicherheitsüberle-
gungen, weil die Art und Menge 
von Transporten mit so genann-

ten gefährlichen Gütern (leicht 
brennbare, explosive, giftige) viel 
häufiger auftraten als im entlege-
nen Alpentunnel. Mit der zuneh-
menden Konzentration wirt-
schaftlicher Aktivitäten auf weni-
ger Standorte nehmen aber Rei-
seweiten zwischen Produzenten 
und Verbrauchern ständig zu und 
damit steigt auch die Zahl gefähr-
licher Transporte im langen Al-
pentunnel fernab der Industrie-
gebiete.  
Zum Zeitpunkt der Erstellung des 
quantitativen Risikoanalysemo-
dells war Tunnelsicherheit etwa 
auf der Ebene der EU noch kein 
Thema und die Kommission war 
schwer davon zu überzeugen, 
dass sie sich an diesem Projekt 
beteiligen sollte. Mit dem Tunnel-
brand im Mont Blanc und seiner 
hohen Zahl an Todesopfern, so-
wie mit dem Unfall im Tauern-
tunnel gewann das Thema plötz-
lich brennende Aktualität. Im 
Lichte dieser Ereignisse beauf-
tragte das österreichische Bun-
desministerium für Verkehr, Inno-
vation und Technologie den Ver-
fasser mit der Aufgabe, für 13 
ausgewählte Straßentunnel in 
Österreich eine quantitative Risi-
koanalyse durchzuführen. Zum 
Unterschied von Holland, wo es 
schon seit längerer Zeit klare 
Regelungen bezüglich des indivi-
duellen und sozialen Risikos gab, 
anhand dessen eine Bewertung 
geplanter oder bestehender Stra-
ßentunnels erfolgen konnte, um 
Betriebsbedingungen zu modifi-
zieren oder Durchfahrtsbe-
schränkungen zu verhängen, gab 
(und gibt) es in Österreich kein 
vereinbartes oder festgeschrie-
benes Bezugssystem zum Ver-
gleich der ermittelten Risikower-
te. Erst im Zuge der Arbeiten der 
österreichischen Tunnelkommis-
sion zur Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit konnte auch für Öster-
reich eine – wenn auch informel-
le – Vereinbarung getroffen wer-
den, was als vernachlässigbares 
oder was als unzulässiges Risiko 
zu gelten habe. Diese Grenz-
werte entsprechen den in ande-
ren Ländern in der Praxis bereits 
verwendeten.  
Damit war ein Bezugssystem ge-
schaffen. Das zweite Problem 
war die Erfassung der Menge 
und Art der gefährlichen Güter, 
die durch diese Tunnel gefahren 

werden. Zum Teil konnte auf die 
Daten der Tunnelwarten zurück-
gegriffen werden, da gefährliche 
Transporte damals noch anmel-
depflichtig waren. Dieses Daten-
material ist aber als lückenhaft zu 
bezeichnen und war daher mit 
Abschätzungen aus der Trans-
portstatistik zu ergänzen. Von 
hervorragender Qualität ist hin-
gegen die Österreichische Tun-
neldatenbank, welche sämtliche 
benötigten Parameter der Tun-
nelanlage sowie des Lüftungs-
systems und der Betriebsbedin-
gungen enthält.  
Um die tatsächliche Menge und 
Art der gefährlichen Transporte 
zu erfassen, wurden stichproben-
weise Zählungen vor Ort vorge-
nommen, um aus der Kennzeich-
nung gefährlicher Transporte auf 
den Ladungsinhalt schließen zu 
können (unbekannt war in jedem 
Fall die Menge der transportier-
ten gefährlichen Güter). Die un-
tersuchten Tunnel sind vor allem 
Autobahn- bzw. Schnellstraßen-
tunnel, sowohl ein- wie auch 
zweiröhrig. Von besonderem In-
teresse waren die langen, einröh-
rigen Tunnel mit Gegenverkehr 
unter dem Alpenhauptkamm.  
Bei der Anwendung des Modells 
gab es eine Reihe von Proble-
men, die zu einer Modifikation 
und Verbesserung des Original-
modells führten, um es für die 
Praxis besser anwendbar zu ma-
chen. Das Ergebnis der Modell-
berechnungen sind so genannte 
F/N-Kurven für den Bereich des 
Todesrisikos, die angeben, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit mit 
welcher Zahl an Unfallopfern ge-
rechnet werden muss. Durch Pa-
rametervariation kann man fest-
stellen, welche der Maßnahmen 
in welchem Ausmaß Verschie-
bungen der F/N-Kurven erzielen 
können.  
Die Abbildung zeigt Ergebnisse 
der Berechnungen für den im 
Gemeindegebiet von Wien lie-
genden Kaisermühlentunnel. Mit 
durchschnittlich 84.000 Kraftfahr-
zeugen pro Tag und einem ho-
hen Anteil an Lkw-Verkehr liegt 
er im oberen Teil des ALARP-Be-
reichs (as low as rational 
possible). Eine geringe Erhöhung 
des Unfallrisikos würde hier zum 
Überschreiten der Grenzlinie 
zum unzulässigen Bereich führen 
und entsprechende Maßnahmen 
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erfordern bzw. eine Sperre des 
Tunnels für gefährliche Transpor-
te zur Folge haben. Die Konse-
quenz wäre die Umleitung ge-
fährlicher Transporte über sied-
lungsnahe Straßen im Bereich 
der Stadt Wien, was zu einer 
überdurchschnittlichen Erhöhung 
des individuellen Risikos für die 
Bewohner entlang dieser Stra-
ßen geführt hätte. Es war daher 
nahe liegend, dass die verant-
wortliche Straßenverwaltung da-
für Sorge zu tragen hatte, durch 
Maßnahmen das Risiko dieses 
Tunnels so rasch wie möglich zu 
senken. Die Einführung der „sec-
tion control“, einer automati-
schen, streckenbezogenen Ge-
schwindigkeitsüberwachung aller 
Fahrzeuge, die durch den Kaiser-
mühlentunnel fahren, führt zu 
einer deutlichen Absenkung des 
Gesamtunfallrisikos und bewirkt, 
da die Unfallrate eine wichtige In-
putgröße des QRA Modells ist, 
auch eine Absenkung der F/N-
Kurven. 
Im Wesentlichen liegen sämtliche 
österreichische Straßentunnel im 
mittleren bzw. unteren ALARP-
Bereich, so dass versucht wer-
den muss, durch Betriebsbedin-
gungen bzw. Brandfrüherken-
nung, entsprechende Alarmpläne 
und verstärkte Überwachung das 
Risiko so klein wie möglich zu 
halten. 
Bei der Simulation verschiedener 
Betriebszustände erwies sich ei-
ne 150 Meter Abstandsregelung 
für Lkw als relativ wirksamste 
Maßnahme zur Reduktion des 

Risikos (vgl. Abbildung). Einer 
der Indikatoren zur Bewertung 
des Risikos ist der so genannte 
„expected value (EV)“ als Kenn-
zahl für die F/N-Kurve. Je nach 
Auslastung des Tunnels, seiner 
Lüftungsverhältnisse, des Anteils 
gefährlicher Güter sowie des 
Lkw-Anteils kann durch eine 150 
Meter Abstandsregelung für Lkw 
dieser Wert um bis zu 60% redu-
ziert werden. Neben der 150 Me-
ter Abstandsregelung für Lkw 
(die natürlich überwacht werden 
müsste) spielt die verbesserte 
Lüftung eine wesentliche Rolle. 
Naturgemäß ist die Wirkung die-
ser Maßnahme bei geringeren 
Verkehrsbelastungen, schwa-
chem Lkw-Verkehr mit wenig Ge-
fahrengut-Transporten entspre-
chend weniger wirksam. Beim 
Karawankentunnel würde diese 
Maßnahme rund ein Prozent Ab-
senkung des expected value zur 
Folge haben. Es ist anzuführen, 
dass aufgrund der zahlreichen 
Annahmen und Hypothesen, die 
das Modell selbst wie auch die 
Variablen und Parameter für die 
Berechnung betreffen, die Un-
schärfe des Rechenwerts deut-
lich über diesem Bereich liegt.  
Zum Unterschied vom konstruk-
tiven Ingenieurwesen, das mit 
klaren Bezugssystemen – aber 
doch in deutlichem Sicherheits-
abstand zu den realen Wirkungs-
mechanismen des Materials – ar-
beitet, sucht der planende Inge-
nieur im Verkehrswesen und im 
Sicherheitsbereich nach ähnli-
chen Möglichkeiten. Mit der 

quantitativen Risikoanalyse ist 
ein Hilfsinstrument geschaffen 
worden, diesem Zustand einen 
Schritt näher zu kommen – wenn 
auch nur einen kleinen. Die 
Schwierigkeit bei der Überprü-
fung der Gültigkeit dieses Mo-
dells besteht darin, dass es nicht 
möglich ist, reale Betriebsbedin-
gungen im Experiment (über das 
Modell wesentlich hinausgehend) 
zu simulieren. Die quantitative 
Risikoanalyse liefert jedoch für 
den Tunnelplaner und -betreiber 
erste Hinweise bezüglich des 
Betriebszustands und des Be-
triebsrisikos und kann damit be-
reits in der Planung wichtige Hin-
weise für konstruktive Änderun-
gen, notwendige Betriebsbedin-
gungen sowie die Ausstattung 
des Tunnels liefern. Erst durch 
eine periodische anhand der 
praktischen Erfahrung ständig 
kalibrierte Anwendung dieses 
Modells kann es zu einem für die 
Praxis gut nutzbaren Instrument 
werden. Die bisherige Anwen-
dung des Modells und manche 
Ergänzungen haben gezeigt, 
dass auch an der Entwicklung 
dieses quantitativen Risikoanaly-
semodells noch weiter gearbeitet 
werden muss, um mit den tech-
nologischen Fortschritten im Be-
reich der Lüftung, der Informati-
ons- und Frühwarnsysteme und 
der Kontrolleinrichtungen Schritt 
halten zu können.  
Das entscheidende, abgesehen 
vom Modell, ist aber der Um-
stand, dass bei allen bisher be-
obachteten Bränden kaum je-

mand sein Leben verlor, der 
rechtzeitig den Brandherd ver-
lassen hat. Das Benutzerver-
halten bei Katastrophenfällen wie 
Bränden im Tunnel hängt sehr 
von Ausbildung, rechtzeitiger In-
formation und bewusstem Ver-
halten ab, Faktoren, die im Mo-
dell nicht leicht abzubilden sind. 
Neben der quantitativen Risiko-
analyse werden daher auch in 
Zukunft ständige Information, 
laufende Kontrolle des Betriebs-
systems sowie konsequente 
Sanktionen von Übertretungen 
bestehender Regelungen zum 
wichtigsten Instrumentarium für 
die Sicherheit im Tunnelbereich 
gehören. 
Kontakt: 
hermann.knoflacher@tuwien.ac.at 
 
 

In der nächsten Ausgabe ... 

... wird die Vorstellung der Bei-
träge zum FSV-Verkehrstag 
2005 abgeschlossen. Auch wird 
ein weiteres Heft der Schriften-
reihe Straßenforschung vorge-
stellt, welches sich mit der Beur-
teilung von Bodenverbesse-
rungsmaßnahmen bei Tunnelvor-
trieben beschäftigt. 
Die nächste Ausgabe ist die letz-
te unter der derzeitigen Schriftlei-
tung – Zeit für eine kurze Bilanz. 
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KAISERMÜHLENTUNNEL / Wien
"Planfall", "Planfall mit 150-m-Abstandsregelung für Lkw"

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

1 10 100

Number of fatalities

C
um

ul
at

ed
 fr

eq
ue

nc
y 

(1
/y

ea
r)

Planfall; EV = 7,449 E-2

Planfall mit 150-m-Abstandsregelung für Lkw; EV = 4,042 E-2

Kaisermühlentunnel:
ca. 84.700 KfZ/Tag

ca. 8.900 Lkw/Tag ( = 10,55 % DTV)
ca. 270 Busse
400 GGT/Tag

F/N-Kurve Kaisermühlentunnel mit Vergleich des Risikos ohne und mit Einführung der 150 Meter 
Abstandsregelung für Lkw  


